
Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der jeweils gültigen Fassung 

Zweckbestimmung:
Oberflächenentwässerung

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen 
(§ 5 Abs.2 Nr.4 und Abs.4, BauGB)

Grünflächen
(§ 5 Abs.2 Nr.5 und  Abs.4, BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grünflächen öffentlich

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Zweckbestimmung:
Freizeit und Erholung

Zweckbestimmung:
private Grünfläche - Sport

sowie die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 
vom 23. Januar 1990. (Bundesgesetzblatt I Seite 133)

Grünflächen privat

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung
freizuhalten sind

Nachrichtliche Übernahmen
(§ 5 Abs.4 BauGB)

außerhalb der Ortsdurchfahrt
(§9 FStrG)

(§29 Abs.1 u.2 StrWG des Landes Schleswig- Holstein,
§9 FStrG)


